
 
 
Deutscher Schützenbund e.V.      Badischer Sportschützenverband e.V. 
Lahnstraße 120       Badener Platz 2 
65195 Wiesbaden      69181 Leimen 
(anerkannter Schießsportverband seit 07.11.2003)   (Mitglied im Deutschen Schützenbund e.V.) 
 
 
 
 
 
 

Bestätigung des Dachverbandes 
über die Voraussetzungen für eine Erlaubnis 

(§ 4 (4) WaffG) 
(Diese Bescheinigung gilt zur Vorlage bei der zuständigen Behörde) 

(gilt nur  für Erstantragsteller  nach dem 01.04.2003) 
 

 
 

1.  Angaben zum Antragsteller (vom Antragsteller auszufüllen) 
 

 Name:         Tel.:     

 Straße:              

 Plz:      Ort:        

 geb. am     in        

 
 
 
Anlagen: 
 
Die Kopie meiner waffenrechtlichen Erlaubnis (Erstantrag) ist als Anlage beigefügt 

 
.....................   ............... . Nr., ausgestellt von der Behörde ................................................................... 
.....................   ............... . Nr., ausgestellt von der Behörde ................................................................... 

 
 
 
 

Hinweis auf Datenschutzfreigabe nach dem Bundesdatenschutzgesetz: 
Der Antragsteller stimmt zu, dass seine personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung dieses 
Antrags erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Er ist mit der Speicherung auf unbestimmte Zeit 
ausdrücklich einverstanden. 

 
Die vorstehenden Angaben wurden wahrheitsgemäß gemacht. Die Hinweise für den Datenschutz habe ich 
gelesen. 

 
 
             

(Ort / Datum)      (Unterschrift des Antragstellers)  
 
 

 



 
2.  Angaben des Vereins (vom Verein auszufüllen) 

 

 Name des Vereins:            

 Vertreten durch             

 Straße:              

 Plz:      Ort:        

 

 Unser Verein ist Mitglied im Badischer Sportschützenverband 1862 e.V. 

 Wir bestätigen hiermit dem Antragsteller, dass er als Mitglied im o.g. Verein und als Inhaber einer 
Waffenbesitzkarte in den vergangenen 3 Jahren regelmäßig am Schießsport  

 

� in unserem Verein als Sportschütze teilgenommen hat bzw. 

� da der Verein selbst über die entsprechend notwendigen Schießstandanlagen nicht verfügt, bei 
einem anderen Mitgliedsverein des Badischer Sportschützenverbandes, zu dem unser Verein ein 
Mietverhältnis unterhält, als Sportschütze aktiv war. 

� Ein Auszug aus dem Schießbuch oder ein gleichwertiger Nachweis liegt bei. 
(Diese Unterlagen verbleiben beim Verband) 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 
 
 
 
 
      , den          
Stempel des Vereins     (Unterschrift des Vorstandes lt. Vereinsregister) 
 
 
 
 
 

(Wird vom Badischen Sportschützenverband ausgefüllt !) 
 
 
3.  Bestätigung des Verbandes über die Sportschütze neigenschaft und die Voraussetzungen für eine 
 Erlaubnis nach § 4 Abs. 4 WaffG, auf der Grundlage  von § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 WaffG 
 
 

Die Angaben des Vereins zur Regelmäßigkeit der Ausübung des Schießsports des Antragstellers in den 
vergangenen 3 Jahren, seit Erstantragstellung, werden auf Grund der vorgelegten Unterlagen bestätigt. 

 
 

 
 
 
 
 
 

     Leimen, den          
Stempel des Landesverbandes    (Unterschrift des Landesbeauftragten) 
 
 
 


